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Newsletter 16 | Royalbeach GmbH  

 

Neuer Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters / Abschlagszahlung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen zum 

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel 

Vertriebs GmbH („Royalbeach GmbH“) zukommen lassen. 

 

 

Neuer Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters 

 

Der Insolvenzverwalter, Herr Rechtsanwalt Severin Kiesl, hat einen neuen 

Sachstandsbericht zum Verfahren veröffentlicht. Eine Zusammenfassung des 

Berichts stellen wir unseren betroffenen Mitgliedern unter www.sdk.org/royalbeach 

in der Box „weitere Unterlagen“ rechts auf der Seite zur Verfügung. Bitte beachten 

Sie, dass Sie sich vorab oben rechts auf der Seite einloggen müssen. 

 

 

Abschlagszahlung 

 

Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, Herr Rechtsanwalt Michael Siegle, 

hat darüber informiert, dass demnächst eine Abschlagszahlung an die 

Anleihegläubiger stattfinden wird. Jeder Anleiheinhaber wird zwei Zahlungen 

erhalten: 

 

- in Höhe von ca. 75,51 Euro je Anleihe auf den Nominalwert 

- in Höhe von ca. 2,17 Euro je Anleihe als Zinszahlung 

 

Beispiel: Sie halten Royalbeach-Anleihen im Nominalwert von 1.000 Euro. Sie 

erhalten daher zwei Zahlungen in Höhe von 75,51 Euro (Anteil Nominalwert) und 

2,17 Euro (Anteil Zinsen).  

 

Die Zahlungen erfolgen automatisiert über Clearstream. Es ist nicht erforderlich, dem 

gemeinsamen Vertreter eine Bankverbindung mitzuteilen oder Nachweise 

einzureichen.  

 

Nach unverbindlicher Einschätzung des gemeinsamen Vertreters ist der auf den 

Nominalwert entfallende Betrag grundsätzlich steuerfrei (sofern der Einstandskurs 

der Anleihen über der Ausschüttung lag), während der auf die Zinsen entfallende 

Betrag grundsätzlich steuerpflichtig ist. Zur klaren steuerlichen Trennung erfolgen 

daher zwei Zahlungen.  
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Die Depotbanken sollten die Besteuerung korrekt vornehmen. Sollte Ihre Depotbank 

hingegen auch auf den Nominalbetrag-Anteil Steuern einbehalten, müssten Sie diese 

Besteuerung im Rahmen der Anlage KAP bei der Einkommensteuererklärung 

korrigieren lassen.  

 

Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung unverbindlich ist und keine Steuerberatung 

darstellt. Zudem kann weder der gemeinsame Vertreter noch der Insolvenzverwalter 

hierzu weitergehende steuerliche Hilfe leisten, auch nicht in Form von gesonderten 

Steuerbescheinigungen. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 16.01.2026 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Royalbeach GmbH! 
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